
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Vom 11. bis 12. Juni 2022 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Notfall-
dienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116 117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805 / 191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 11. und 12. Juni 2022 unter 
Telefon 08322 / 5542. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 11. Juni 2022: Apotheke im Färberhaus, Fischen, 
Hauptstraße 4, Telefon 08326/385740
am 12. Juni 2022: Stadt Apotheke, Immenstadt, 
Kirchplatz 3, Telefon 08323/8524 
am 12. Juni 2022: Engel-Apotheke, Oberstdorf, 
Nebelhornstraße 1, Telefon 08322/2121

Oberstaufen:
am 11. Juni 2022: Propstei-Apotheke, Oberstaufen, 
Hugo-von-Königsegg-Str. 1, Telefon 08386/2730 
am 12. Juni 2022: Raphael-Apotheke, Lindenberg, 
Hauptstraße 41, Telefon 08381/92200 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 11. Juni 2022: Andreas-Hofer-Apotheke, Altusried, 
Kemptener Straße 2, Telefon 08373/921757 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 12. Juni 2022: Magnus-Apotheke, Buchenberg, 
Lindauer Str. 16, Telefon 08378/275 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 11. Juni 2022: Bahnhof-Apotheke am Klinikum, 
Robert-Weixler-Str. 48a, Telefon 0831/5226665
am 12. Juni 2022: Alpin-Apotheke am Klinikum, 
Pettenkofer Str. 1a, Telefon 0831/9607780

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 30.05.2022 (Bpl. Nr. 
0043 / 22) einen Neubau eines Mehrfamilienhauses (3 WE) mit Garage, 
Sonnenhang, in Wertach (Fl.Nr. 485), Gemarkung Wertach, bauaufsichtlich 
genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elek-
tronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Carolin Brandner

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
beim Markt Wertach, 87497 Wertach, Rathausstraße 3, eingesehen werden.
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Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu  
über die Steuerfestsetzung der Grundsteuer A und B  

für das Jahr 2022

Der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat in seiner Sitzung am 
24.02.2022 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 380 v.H. und der Grund-
steuer B auf 535 v.H. für das Kalenderjahr 2022 festgesetzt. Gegenüber 
dem Kalenderjahr 2021 ist somit keine Änderung eingetreten, so dass 
auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2022 
verzichtet wird.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbe-
träge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird 
deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl I S. 965), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.07.2021 (BGBl I S. 2931), die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2022 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2021 veran-
lagten Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2022 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteu-
erbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November 2022 bzw. in den Fällen des § 28 
Abs. 2 Nr. 1 GrStG in einem Jahresbetrag am 15. August 2022 oder nach 
§ 28 Abs. 2 Nr. 2 GrStG je zur Hälfte am 15. Februar 2022 und 15. August 
2022 fällig. Für Steuerpflichtige die von der Möglichkeit des § 28 Abs.  
3 GrStG Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer für 2022 in einem 
Betrag am 01. Juli 2022 fällig. Wurden bis zu dieser Bekanntmachung 
bereits Grundsteuerbescheide für das Kalenderjahr 2022 erteilt, so sind die 
darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Die Grundsteuerbescheide und 
die Begründung hierzu können bei der Stadt Immenstadt, Kirchplatz 7, ein-
gesehen werden. Die öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen 
nach dem Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder sich die Besteue-

rungsgrundlagen (Messbeträge) ändern, so werden gem. § 27 Abs. 2 GrStG 
Änderungsbescheide erteilt.

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung 
treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, 
die mit dem Tag der wirksamen Bekanntmachung zu laufen beginnt, ent-
weder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben 
(siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird ist der Widerspruch einzulegen bei der 
Stadt Immenstadt i. Allgäu, Marienplatz 3-4, 87509 Immenstadt. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift einge-
legt werden. Die Anschrift lautet: Stadt Immenstadt i. Allgäu,  
Marienplatz 3 –  4, 87509 Immenstadt i. Allgäu

b. Elektronisch 
Der Widerspruch kann auch elektronisch eingelegt werden. Dafür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektro-
nischer Signatur über den von der Behörde eröffneten Zugang für elek-
tronische Dokumente. Die Adresse hierfür lautet: stadt-immenstadt@
by.de-mail.de
Für die Klageerhebung stehen die unter 2. aufgeführten Möglichkeiten 
zur Verfügung. 

2.  Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Wenn unmittelbar Klage erhoben wird
Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 86152 Augsburg, 
Kornhausgasse 4, (Postanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg), 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (Stadt Immenstadt i. Allgäu) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).
Ab 01. 01. 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
 Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 22. 06. 2007 (GVBl 13 / 2007) wurde im 
Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives Widerspruchs-
verfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen der 
Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung.

–  Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

–  Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsführer 
keine Kosten; ist der Widerspruch erfolglos oder wird er zurückgenom-
men, hat derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des 
Widerspruchsverfahrens zu tragen.

STADT IMMENSTADT i. ALLGÄU

Immenstadt, den 25.05.2022

gez.: Nico Sentner, Erster Bürgermeister 164

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Bodenrichtwerte
für baureifes Land ohne Bebauung und Bodenrichtwerte für Flächen 

der Landwirtschaft – Grünland zum Stichtag 01. 01. 2022

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landkreises Oberallgäu 
hat gemäß § 196 des Baugesetzbuchs (BauGB) auf der Grundlage der 
Kaufpreissammlung durchschnittliche Lagewerte für erschlossenes, bau-
reifes Land ohne Bebauung und für Flächen der Landwirtschaft – Grünland 
– (Bodenrichtwerte) zum Stichtag 01. Januar 2022 für den Bereich des 
Landkreises Oberallgäu ermittelt.

Die Erläuterung zu den Bodenrichtwerten, die Bodenrichtwertlisten und 
die Bodenrichtwertkarten für die Gemeinde Blaichach liegen in der Zeit 

vom 09. 06. 2022 bis einschl. 11. 07. 2022

im Rathaus der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, Zimmer 6,   
87544 Blaichach öffentlich aus und können während den allgemeinen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Auf das Recht, Auskunft von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
beim Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2 (aktuell 
in der Außenstelle, Schlossstraße 10 (Agentur für Arbeit), Zimmer-Nr.   
A 102), Tel. Nr. 08321 / 612-471 bzw. 612- 473 über die Bodenrichtwerte zu 
erhalten wird hingewiesen. 

Blaichach, 01.06.2022

GEMEINDE BLAICHACH

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 165

Stadt Sonthofen Sonthofen, 31.05.2022
Friedhofsverwaltung 

Bekanntmachung

über den Ablauf des Grabnutzungsrechtes an dem Einzelgrab
R 1 019 auf dem städtischen Friedhof Sonthofen

Da seitens der Grabnutzungsberechtigten keine Rückmeldung hinsichtlich 
der Fortführung des Benutzungsrechts erfolgte, wird auf diesem Weg 
darauf hingewiesen, dass das Grabnutzungsrecht an dem o. g. Einzelgrab 
(Belegung: Karaman Mehmet) am 10. 04. 2022 abgelaufen ist. Die Grab-
stätte wird deshalb ab 08. 09. 2022 von der Stadt Sonthofen abgeräumt.

Falls Angehörige bis zu diesem Termin wegen dem Grabstein nicht bei der 
Stadt Sonthofen vorstellig werden, wird davon ausgegangen, dass gem. 
§ 959 des Bürgerlichen Gesetzbuches auf das Eigentum an dem Grabmal 
verzichtet und der Besitz an dieser Sache aufgegeben wird.

Die Stadt Sonthofen ist ab dem o.a. Zeitpunkt nicht verpflichtet, die abge-

räumte Sache aufzubewahren (§ 23 Abs. 2 der derzeit gültigen städtischen 
Friedhofsbenutzungssatzung).

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 166

Bekanntmachung der Gemeinde Burgberg i.Allgäu

Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
der Gemeinde Burgberg i. Allgäu für das

Haushaltsjahr 2022

I.

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Gemeinde 
 Burgberg i.Allgäu folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  7.868.000,-- €

und 

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  7.861.000,-- €

ab.
 

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 4.296.000 €  festgesetzt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v. H.
 
 b) für die Grundstücke (B) 430 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000,-- €  festgesetzt. 

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

II.

Das Landratsamt Oberallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben 
vom 30.05.2022 den in § 2 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnah-
men zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in Höhe von

€ 4.296.000,--

gem. Art. 71 Abs. 2 GO genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Festsetzungen sind nicht erfolgt. Die 
sachliche und rechnerische Prüfung des Haushaltsplanes 2022 und seiner 
Anlagen durch das Landratsamt Oberallgäu ergab zu besonderen Bemer-
kungen und Auflagen keinen Anlass.

III.

Diese Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung und damit für die gesamte 
Zeit ihrer Wirksamkeit bei der Gemeinde Burgberg i.Allgäu, Grüntenstr. 2 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit.

Burgberg i.Allgäu, den 31.05.2022

GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU

gez.: André Eckardt, Erster Bürgermeister 167

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 18.05.2022, (Bpl. Nr. 
0795 / 19T), eine Erweiterung des Parkplatzes „An der Säge“, Tektur-
eingang vom 23.11.2020, Änderung der Stellplätze und Errichtung eines  
WC-Gebäudes, Talstraße in Bad Hindelang, (Fl. Nr. 4145, 4145/9), Gemar-
kung Hindelang, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

gez.: Stefan Imhof

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
beim Markt Bad Hindelang, 87541 Bad Hindelang, Marktstraße 9, einge-
sehen werden.

Stefan Imhof 168
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung
im Landratsamt Oberallgäu

Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321 / 612-900

Telefax 08321 / 612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung und  
 Führerscheinstelle Kempten  

0831 / 2525-3400
Telefax 0831/2525-3450

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
	 ▶  Wunschkennzeichen reservieren
	 ▶  Feinstaubplakette bestellen
	 ▶  Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen Kempten

Mo. 7.30  – 17.00 h 7.30  – 12.00 u. 
13.00 – 17.00 h

Di. 7.30  – 13.00 h 7.30  - 13.00 h

Mi. / Do. 7.30 – 16.00 h 7.30  – 12.00 u. 
13.00 – 16.00 h

Fr. 7.30  – 12.30 h 7.30  – 12.30 h

Über unsere neue Behördenrufnummer 115  
erreichen Sie uns ohne Vorwahl

Montag bis Freitag 7.30 bis 18.00 Uhr

Sonthofen, den 8. Juni 2022
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin


